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Verordnung zum Schutz der Ernte.
Vom 29. Juni 1950

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung und zur Abwendung der dem Erntegut 
drohenden außerordentlichen Brandgefahr wird für 
die Zeit der Einbringung der Ernte und des Drusches 
für die Deutsche Demokratische Republik folgende 
Verordnung erlassen:

§1
In allen Gemeinden, in denen keine Feuerwehr 

vorhanden ist, sind von den Gemeindeverwaltungen 
sofort Löschtrupps zu bilden. Zu diesen Löschtrupps 
sind je nach den örtlichen Verhältnissen 10 bis 30 
männliche Einwohner im Alter von 16 bis 60 Jahren 
heranzuziehen. Ihre Aufgabe ist es, bei Ausbruch 
eines Brandes die ersten Löschmaßnahmen durch
zuführen.

§ 2
In allen Gemeinden sind von den Gemeindever

waltungen Maßnahmen zu treffen, die eine sofortige 
Alarmierung der örtlichen Feuerwehr und Lösch
trupps und der benachbarten Feuerwehr durch Fern
sprecher, Alarmgeräte und Boten sicherstellen. 
Ausreichende Löschwasserentnahmestellen sind zu 
erstellen (Feuerlöschbrunnen, Löschteiche, Zisternen 
usw.).

§3
In allen Gemeinden haben die Gemeindeverwal- 

V tungen sofort einen regelmäßigen Wadidienst ein
zusetzen. Der Wachdienst hat vom Sonnenuntergang 
bis zum Sonnenaufgang fortlaufende Kontrollgänge 
innerhalb der Ortschaften vorzunehmen, damit etwa 
auftretende Brände sofort festgestellt und bekämpft 
werden können.

§4
In allen Gemeinden sind s o f o r t  alle bebauten 

Grundstücke und alle Getreidelagerstätten von den 
Brandschutzkommissionen daraufhin zu überprüfen, 
ob alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung 
von Bränden getroffen sind. Über das Ergebnis der

Überprüfung ist in jeder Gemeinde eine Nieder
schrift anzufertigen. Diese Niederschrift ist bei den 
Gemeindeakten zu verwahren. Festgestellte Mängel 
sind sofort zu beseitigen.

§5
Die Eigentümer, Leiter und Verwalter von land

wirtschaftlichen Betrieben und Großlägern, von 
Erntegütern sowie Maschinen-Ausleih-Stationen 
(MAS) sind für den Brandschutz in ihrem Betrieb 
verantwortlich. Sie sind verpflichtet, alle notwen
digen Maßnahmen zu treffen, um Brandgefahren 
auszuschalten und die Ernte vor Brandschäden zu 
bewahren.

§ 6
In allen landwirtschaftlichen Betrieben, volkseige

nen Gütern, landwirtschaftlichen Genossenschaften, 
Großlägern und Silos der volkseigenen Erfassungs
betriebe und der Deutschen Saatzucht-Gesellschaft, 
sowie in den MAS sind Brandschutzverantwortliche 
zu bestimmen. Dieselben müssen Angehörige der 
Betriebsleitung sein und haben den gesamten Brand
schutz zu organisieren und zu überwachen.

§7
In jedem Betrieb ist geeignetes Löschgerät (Hand

feuerlöscher, Kübelspritzen, Löschdecken, Feuer
patschen, Einreißhaken, Anstelleitern, Löschfässer 
mit Eimern, Sandkästen mit Wurfschaufeln) zweck
mäßig aufzustellen. Löschgruppen sind aus den Be
legschaftsmitgliedern zu bilden. Die Ausbildung er
folgt durch das zuständige Volkspolizeiamt - Abtei
lung Feuerwehr. Für die Alarmierung der Feuer
wehren findet § 2 sinngemäß Anwendung.

§ 8
Getreide-, Stroh-, Heu-, Flachs-, Hanf- und Schilf

rohrmieten müssen mindestens
25 m von massiven Gebäuden mit Hartdach und 

Starkstromfreileitungen,
60 m von öffentlichen Straßen und Wegen, von 

Gebäuden mit Weichdächern, Holzbauten 
und offenen Schuppen, Feldscheunen,


